
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1924/10/1 1Ob670/24
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1924

Norm

GmbHG §38

Rechtssatz

Die Eigentumsvorbehalt im Sinne des § 297 a ABGB ist ein Vorteil im Sinne des § 39 Abs 4 GmbHG. Der Gesellschafter,

zu dessen Gunsten eine grundsätzliche Eintragung erfolgen soll, darf an dem bezüglichen Beschlusse der

Vollversammlung bei sonstiger Nichtigkeit dieses Beschlusses nicht teilnehmen.
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